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Planvorstellung 

Zweck 
Die Performance ist jener Beitrag, den ein Unternehmen über die eigene Tätigkeit und in Hinblick auf 
die Erreichung der Ziele, für welches es gegründet wurde, erbringt. Seine Bemessung und Bewertung – 
des Südtiroler Sanitätsbetriebes in seiner Gesamtheit, wie auch seiner Organisationseinheiten sowie 
auch der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – dient der Verbesserung der Qualität der 
angebotenen Dienste sowie dem Ausbau der Fachkompetenzen. 
Hinsichtlich der Definition und Vorgabe der Ziele, die sich der Betrieb vorgibt, sowie der erwarteten 
Ergebnisse und die Definition der Bewertungskriterien, so wie von Absatz II des Gesetzesdekretes Nr. 
150 vom 27. Oktober 2009 vorgesehen, wird auf das Dokument „Jahres-Performance-Plan – 2018“ 
verwiesen. 
Der Plan ist auf der Website des Betriebes (www.sabes.it) Sektor „Transparente Verwaltung“, unter 
“Performance”, veröffentlicht und kann von dort heruntergeladen werden. 
 

Inhalte 
Der Plan beinhaltet die strategischen und operativen Zielsetzungen. 
In der Abfassung der Planungsinhalte werden die Prinzipien der Transparenz, des sofortigen 
Verständnisses, der Wahrheitstreue und Überprüfbarkeit der Beteiligung, der internen und externen 
Kohärenz, sowie des mehrjährigen Planungshorizontes beachtet.  
 

1. Zusammenfassung der für die Bürgerinnen und Bürger 
und Stakeholder relevanten Informationen 

1.1. Kontextanalyse und Definition des Landesszenariums 
 

1.1.1. Über uns 
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen in diesem Dokument als Südtiroler 
Sanitätsbetrieb bezeichnet, ist im Sinne des Art. 4, des Landesgesetzes Nr. 3, vom 21.04.2017 
“Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes” eine Hilfskörperschaft der Autonomen Provinz 
Bozen und verfügt über öffentlich-rechtliche Rechtspersönlichkeit und Autonomie. Er dient dem Schutz, 
der Förderung und der Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung in Übereinstimmung 
mit den europäischen, staatlichen, regionalen und lokalen Gesetzesvorschriften und in 
Übereinstimmung mit den Vorgaben und Zielen die im Landesgesundheitsplan 2016 – 2020 enthalten 
sind, der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1331 vom 29.11.2016 genehmigt worden ist. Der 
Sanitätsbetrieb hat seinen Rechtssitz in Bozen, Sparkassenstraße 4.  
Das Gesundheitswesen in Südtirol steht vor großen Herausforderungen. Im Wesentlichen muss es der 
Gesamtbevölkerung einen qualitativ hohen Betreuungsstandard gewährleisten, mittels Anbietung 
branchenübergreifender Leistungen und Dienste gezielt auf die reellen Bedürfnisse, jedoch unter 
Beachtung der Prinzipien der Effizienz, Angemessenheit, aber auch der Sicherheit und der Tragbarkeit, 
sodass die Patientinnen und Patienten im „best point of service“ und auch ihrem Wohnort so nah wie 
möglich betreut werden. 
 

1.1.2. Auftrag 
Hauptaufgabe des Betriebes ist es, den Schutz der Gesundheit auf dem gesamten Landesgebiet zu 
gewährleisten, also den gesundheitlichen Bedürfnissen der Bevölkerung entgegen zu kommen, indem 
Leistungen und Prävention, Pflege und Rehabilitation gesichert werden und dies in der  Landesplanung 
vorgesehen ist sowie in der europäischen, staatlichen, regionalen und Landesgesetzgebung. Der 
Betrieb verfolgt außerdem das Ziel der Förderung der Gesundheit im Sinne einer gesamten 
Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung. Zu diesem Zwecke werden die von der 
Landesverwaltung festgesetzten Wesentliche Betreuungsstandards (WBS, oder „Livelli essenziali di 



3 
 

assistenza“ (LEA)) und zusätzlichen von der Landesregierung definierten Leistungen „Extra-LEA“ (extra 
WBS) gewährleistet. 

1.1.3. Aufbau 
Der Betrieb bietet seine Gesundheitsleistungen über die von ihm direkt oder indirekt geführten Dienste 
aber auch über andere öffentliche oder privat vertragsgebundene Einrichtungen an. Dabei müssen die 
von den Verträgen bestimmten qualitativen und quantitativen Vorschriften unter Beachtung der 
Haushaltseinschränkungen eingehalten werden. 
Der Betrieb ist sich bewusst, wie wichtig eine Entwicklung der verschiedenen Formen der 
Zusammenarbeit, der Synergien und des Miteinbeziehens ist. Daher verfolgt er seine Ziele bezüglich 
Planung und Führung im Sinne einer geteilten Mitbestimmung der Entscheidungen je nach 
Kompetenzbereich, in Zusammenarbeit mit den lokalen Einrichtungen, die Ansprechpartner für die 
Interessen der Allgemeinheit sind und somit eine wichtige Rolle zum Anreiz, zur Beteiligung und 
Kontrolle der Betriebstätigkeit spielen. 
Der Betrieb erstreckt sich über das Land Südtirol und ist in vier Gesundheitsbezirken gegliedert:  

1. Gesundheitsbezirk Bozen; 
2. Gesundheitsbezirk Meran; 
3. Gesundheitsbezirk Brixen; 
4. Gesundheitsbezirk Bruneck. 

Der Landesgesundheitsplan sieht soweit  möglich eine wohnortnahe Betreuung für die Patientinnen und 
Patienten vor. Das Einzugsgebiet jedes Gesundheitsbezirkes wird von der Landesregierung festgelegt 
und ist in Sprengel unterteilt, deren Einzugsbereich sich aus den Einwohnerinnen und Einwohnern der 
dazugehörenden Gemeinden zusammensetzen. Der Gesundheitssprengel stellt die technisch-
funktionelle Einheit des Dienstes für Basismedizin dar, dessen Aufgabe darin besteht, die Erbringung 
der Leistungen der Basismedizin zu organisieren und zu koordinieren. 
Der Gesundheitssprengel arbeitet mit den Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin und den 
Kinderärztinnen und –ärzten freier Wahl, zum Schutz der Gesundheit der Wohnbevölkerung 
zusammen; er ist Bezugszentrum auf territorialer Ebene und arbeitet in einer intensiven und ständigen 
Vernetzung mit den Sozialdiensten. Er stellt außerdem den Orientierungspunkt dar und ist zugleich 
Filter für den Zugang zu den Leistungen des Krankenhauses, zu den fachärztlichen, ambulanten und 
zusätzlichen Leistungen, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes sind.  
Die stationär aufgenommenen Patientinnen und Patienten werden, laut Beschluss der Landesregierung 
Nr. 171 vom 10/2/2015, von einem Landeskrankenhausnetz betreut, in welchem es darum geht, die 
Koordinierung der in den 7 Krankenhausstandorten erbrachten Leistungen zu verstärken, unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und der Verantwortung des auf Ebene 
des Sanitätsbetriebes. Die Koordinierung der erbrachten Leistungen erfolgt aufgrund eines 
Betreuungsmodells auf mehreren Ebenen, welches zwischen Basisbetreuung, fachärztliche Betreuung 
und Betreuung mittels komplexer Behandlungen unterscheidet. Die Basisbetreuung sieht eine Reihe 
von ärztlichen Behandlungen vor, die jedes Krankenhaus als Mindestangebot erbringen muss. 
Zusätzlich zu dieser Basisbetreuung können in jedem Krankenhaus weitere Fach- oder 
Kompetenzbereiche vorgesehen werden. Besonders komplexe Eingriffe bzw. Behandlungen werden 
hauptsächlich im Landeskrankenhaus Bozen vorgenommen, wenn sie nicht in anderen 
Gesundheitsbezirken erbracht werden. Siehe auch Landesgesundheitsplan 2016-2020, Kap. 7.1. 
Das Krankenhausnetzwerk besteht aus: 

• dem Landeskrankenhaus Bozen; 
• dem Bezirkskrankenhaus Meran-Schlanders, mit Sitzen in Meran und Schlanders; 
• dem Bezirkskrankenhaus Brixen-Sterzing, mit Sitzen in Brixen und Sterzing; 
• dem Bezirkskrankenhaus Bruneck-Innichen, mit Sitzen in Bruneck und Innichen. 

Die Krankenhausanstalten leisten die stationäre Versorgung wie von den gesetzlichen Bestimmungen 
und Vorschriften vorgesehen und nach den Angaben und Richtlinien, die sowohl im 
Landesgesundheitsplan als auch in den Beschlüssen der Landesverwaltung enthalten sind. 
 
Die Organisation und die Kompetenzen der Betriebsverwaltung wurden mit Beschluss des 
Generaldirektors Nr. 217 vom 30. September 2013 festgelegt. Dieser bestimmt auch das Organigramm 
der Verwaltungsleiter und ist auf der Website des Betriebes (www.sabes.it) unter der Sektion 
“Transparente Verwaltung”, Untersektion “Organisation”, “Gliederung der Ämter” veröffentlicht. 
 
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb will sich für den Dreijahreszeitraum 2018-2020 eine neue Ordnung 
geben, um den Zugang zu den Gesundheitsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu garantieren 
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und den Kriterien der Angemessenheit, der Wirksamkeit und der Effizienz zu entsprechen. Die 
Neuordnung des Betriebes erfolgt über die Definition der klinischen Hauptprozesse, der klinischen 
Sekundärprozesse und der Supportleistungen. Die Organisationsform der Leistungserbringung über 
sieben Krankenhausstandorte und 20 Gesundheitssprengel bedarf einer klaren Festlegung der 
Verantwortung und geeigneter Führungsinstrumente (Governance). 
 
Die strategische Ausrichtung des Betriebes ist im Beschluss der Landesregierung Nr. 171 vom 
10.02.2015 und im LGP 2016-2020 festgeschrieben und hat die bestmögliche medizinische Betreuung, 
jedes Patienten, unabhängig vom sozialen Hintergrund, der Herkunft, des Geschlechts und des Alters 
zum Ziel. Die Gesundheitsversorgung soll wohnortnah angeboten werden, qualifiziert und angemessen 
sein. In diesem Sinne ist es auch notwendig, dass die Dienstleisterinnen und -leister aller Ebenen im 
Netz arbeiten. 
 

1.2. Demografische, sozialsanitäre Indikatoren und 
Zusammensetzung der Bevölkerung 

In der Folge werden einige Indikatoren und Informationen über die Zusammensetzung der betreuungs-
berechtigten Bevölkerung dargestellt sowie einige Aspekte in Bezug auf deren Gesundheitszustand im 
Hinblick auf die für die Jahre 2018-2020 geplanten Maßnahmen.  
Die angeführten Informationen stammen zum Großteil aus dem Jahresgesundheitsbericht 2016, der 
von der epidemiologischen Beobachtungsstelle des Landes verfasst wurde.  

1.2.1. Betreuungsberechtigte Bevölkerung und deren Zusammensetzung 
Im Jahr 2016 betrug die Zahl der Wohnbevölkerung 525.475 Personen bei einer Bevölkerungsdichte 
von 71 Einwohnern pro Quadratkilometer. 55,0 Prozent des Landesgebietes weisen einen niedrigen 
Erschließungsgrad1 auf, 21,1 Prozent einen mittleren Erschließungsgrad und 23,9 Prozent einen hohen 
Erschließungsgrad (Volkszählung 2011). 
Knapp die Hälfte der Bevölkerung lebt im Gesundheitsbezirk Bozen (44,6 Prozent), in etwa ein Viertel 
in dem von Meran (26,0 Prozent) und etwa ein Sechstel jeweils in den Bezirken Brixen (14,4 Prozent) 
und Bruneck (15,0 Prozent). Knapp ein Drittel der Bevölkerung lebt in den beiden Gesundheitsbezirken 
Bozen Stadt (20,5 Prozent) und Meran (10,8 Prozent). 
Im Durchschnitt kommen auf 100 Frauen 97,6 Männer. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt 
bei: 41,9 Jahren (40,6 Jahre für die Männer und 43,7 für die Frauen) und verzeichnet im letzten fünf 
Jahren eine Zunahme von 0,7 Jahren. Der Altersindex entspricht 121,5 Senioren (über 65 Jahren) pro 
100 Kinder (unter 14 Jahren). 
Er wuchs in den letzten fünf Jahren von 7,7 Punkte und ist unter den Frauen höher (146,4 Prozent) als 
unter den Männern (102,8 Prozent). Trotzdem bleibt der Index auf Landesebene weiterhin deutlich 
unter dem gesamtstaatlichen Vergleichswert von 161,4 Prozent. 
Der Abhängigkeitsindex liegt bei 54,2 Prozent. Für die Frauen (59,0 Prozent) liegt dieser Index höher 
als für die Männer (50,6 Prozent). Der gesamtstaatliche Vergleichswert beträgt 55,5 Prozent. 
 
 

1.2.2. Geburtenzahl und Bevölkerungsentwicklung 
Aus strategischer Sicht ist die Betreuung während der Schwangerschaft, zum Zeitpunkt der Geburt und 
des Neugeborenen für das Gesundheitssystem sehr wichtig, da sie sich auf das Wohlergehen der 
gesamten Bevölkerung auswirkt. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, die Eigenschaften und kritischen 
Punkte der Betreuung zu überwachen. 
Im Jahr 2016 wurden in Südtirol 5.674 Kinder geboren, 5.295 davon von ansässigen Müttern (93,3 
Prozent), die anhand der Geburtsbescheinigung (Certificato di assistenza al parto = CedAP) registriert 
wurden. Im Jahr 2016 kann ein Anstieg der Anzahl der Neugeborenen im Vergleich zum Vorjahr (5.491 
Neugeborene) und im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre (durchschnittliche Anzahl in den 
Jahren 2012-2015 ca. 5.600 Geburten) beobachtet werden. Fast alle Geburten fanden in den 
Geburtsstellen des Landes statt, 31 waren Hausgeburten. 
Im Vergleich zum gesamtstaatlichen Durchschnitt ergibt sich für Südtirol weiterhin ein positives Bild 
sowohl hinsichtlich der Betreuung während der Schwangerschaft als auch des Ausgangs der Geburten. 
Die Geburtenrate beträgt 10,5 Neugeborene pro 1.000 Einwohner und ist somit der höchste Wert 
Italiens (der nationale Durchschnitt beträgt 7,8 Neugeborene pro 1.000 Einwohner). 
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Im Jahr 2016 wuchs die Bevölkerung um 6,4 Personen pro 1.000 Einwohner. Einen wichtigen Anteil am 
Bevölkerungszuwachs stellt der Migrationssaldo von 4,1 Promille; das natürliche Wachstum von 2,3 
Promille gehört auch weiterhin zu den höchsten unter den italienischen Regionen. Die 
Gesamtfruchtbarkeitsziffer, welche die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau im gebärfähigen Alter 
angibt, liegt bei 1,7 Kindern je Frau (1,34 die mittlere Kinderzahl auf Staatsebene). 
 

1.2.3. Lebenserwartung und Sterblichkeitsrate 
Die Lebenserwartung bei der Geburt beträgt laut Landessterbetafeln aus dem Jahr 2014 81,2 Jahre für 
die Männer und 85,5 Jahre für die Frauen. ISTAT-Schätzungen für das Jahr 2016 zufolge besitzt 
Südtirol eine höhere Lebenserwartung als der gesamtstaatliche Durchschnitt (81,3 vs 80,6 für die 
Männer und 86,1 vs 85,1 für die Frauen). Die Lebenserwartung bei der Geburt verlief in den letzten 
Jahren konstant zunehmend: sie verlängerte sich in den letzten zehn Jahren für die Männer um 2,5 
Jahre, für die Frauen um 1,5 Jahre. Im Vergleich zum Jahr 2015 hat sich die Lebensdauer der Männer 
(0,5 Jahre) und der Frauen (0,4 Jahre) verlängert. Die Lebenserwartungsdifferenz zwischen den 
Geschlechtern verringert sich jedoch fortlaufend (von 8,1 Jahren der Sterbetafeln 1977-79 auf 4,8 
Jahre der neueren Tafeln). 
Die Bezugsquelle für die Daten zur Sterblichkeit ist das Landessterblichkeitsregister, das die 
Informationen der ISTAT-Totenscheine verwaltet und bearbeitet und der Haupttodesursache den 
entsprechenden Kodex zuweist. Die Kodierung ist bis zum Jahr 2013 fast vollständig, für die nach 
diesem Datum erfolgten Todesfälle jedoch nicht verfügbar. 
Die in der Wohnbevölkerung im Jahr 2013 verzeichneten Todesfälle beliefen sich auf 4.037, was einer 
unbereinigten Sterblichkeitsrate von 782,8 pro 100.000 entspricht. 
Die Haupttodesursache waren 2013 die Krankheiten des Kreislaufsystems; diese betrafen 42,4 Prozent 
der Fälle in der weiblichen Bevölkerung und 31,0 Prozent in der männlichen Bevölkerung. 
Unter der Männern herrscht die Sterblichkeit aufgrund von Tumoren mit 34,4 Prozent gegenüber den 
26,2 Prozent unter den Frauen sowie aufgrund von Traumata und Vergiftungen (6 Prozent vs. 3 
Prozent) vor. 
 

1.3. Aspekte der Gesundheit 
Der Gesundheitszustand der Bevölkerung ist schwer erfassbar und hängt nicht nur vom 
Angebot der Gesundheitsleistungen und sonstigen Diensten ab, sondern auch von zahlreichen 
biologischen, umweltbedingten und kulturellen Faktoren. 
Nachstehend werden einige Aspekte des Gesundheitszustandes der lokalen Bevölkerung beschrieben, 
die Gegenstand der Ziele und Maßnahmen dieses Planes sind. 
Neben den traditionellen Indikatoren zur Beschreibung des Gesundheitszustandes einer Bevölkerung 
wie Lebenserwartung bei der Geburt und Kindersterblichkeitsrate wird in der Folge auf andere Aspekte 
des Gesundheitszustandes der Bevölkerung eingegangen, wie die Lebensstil, die Prävention mittels 
Screening und Impfungen, die Inzidenz von Neoplasien, die chronischen Krankheiten, die Verbreitung 
von Diabetes und nicht zuletzt die Rehabilitationstätigkeit. 
  

1.3.1. Inzidenz und Prävalenz von chronischen Krankheiten  
Die chronischen Krankheiten sind fast auf der gesamten Welt die häufigste Todesursache. Zu dieser 
umfassenden Gruppe zählen Kardiopathien, Neoplasien, Diabetes und chronische 
Atemwegserkrankungen usw. Zusätzlich zur hohen Sterblichkeitsrate führen diese Krankheiten zu 
einem hohen Maß an Invalidität, weshalb deren Bekämpfung für die öffentliche Gesundheit eine 
Priorität darstellt. 
Die chronischen Krankheiten treten aus klinischer Sicht im fortgeschrittenen Alter auf; aus diesem 
Grund kann angenommen werden, dass ein Zusammenhang zwischen dem Durchschnittsalter der 
Bevölkerung und der Prävalenz der chronisch Kranken besteht. Die Südtiroler Bevölkerung ist im 
Vergleich zum nationalen Durchschnitt eine relativ junge Bevölkerung (im Einklang mit der 
demografischen Entwicklung und einer fortschreitenden Alterung der Bevölkerung), mit einem mittleren 
Alter von 42,4 Jahren und einem Altersindex von 129,4 Jahren (d. h. auf 100 Jugendliche kommen 129 
Senioren) im Jahr 2016 im Vergleich zum nationalen Durchschnitt relativ jung (trotzdem kohärent mit 
dem demografischen Trend und einer immer älteren Bevölkerung). Auf nationaler Ebene wird ein 
Altersindex von 161 geschätzt. 
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Im Jahr 2016 betrug der Anteil der Südtiroler mit mindestens einer chronischen Krankheit an der 
Gesamtbevölkerung 29,1 Prozent (mehr als jeder Vierte). Frauen sind etwas stärker gefährdet als 
Männer, mindestens an einer chronischen Pathologie zu erkranken: höhere Werte werden vor allem für 
Autoimmun- und endokrine Krankheiten verzeichnet. 
15 auf 100 Südtiroler leiden an Hypertonie; bei 6 von 100 Personen wurde eine Neoplasie 
diagnostiziert, bei 4 von 100 Männern eine Atemwegserkrankung und 4 auf 100 leiden an Diabetes. 
Berücksichtigt man nur die ältere Bevölkerung (ab 65 Jahren), so leiden 77 Personen pro 100 an 
mindestens einer chronischen Krankheit. 

1.3.2. Diabetes 
Diabetes mellitus ist mit seinen Komplikationen eines der größten Gesundheitsprobleme der 
Industrieländer; seine Prävalenz steigt - auch aufgrund der sich stärker verbreitenden Fettleibigkeit 
und des zunehmenden Bewegungsmangels - ständig an. Die Fachliteratur schätzt die Prävalenz auf 
rund 5,5 Prozent der allgemeinen Bevölkerung (ISTAT, 2014), wobei jedoch weitere 3 Prozent mit nicht 
diagnostiziertem Diabetes anzunehmen sind. 
  
Der Diabetes mellitus tritt in zwei Hauptformen auf: 

• Diabetes Typ 1 (8 Prozent der Fälle) ist eine vorwiegend in der Kindheit und Jugend 
vorkommende Form, die mit Insulin behandelt werden muss; 

• Diabetes Typ 2 (über 90 Prozent der Fälle) bricht allgemein im Erwachsenenalter oder 
Greisenalter aus und kann oft durch Diät, körperliche Bewegung und/oder orale Hypoglykämika 
unter Kontrolle gehalten werden. 

  
Im Jahr 2016 wurden in Südtirol 999 Patienten mit Diabetes Typ 1 und 20.357  Patienten mit Diabetes 
Typ 2 betreut (in durchlebte Jahre berechnet), bei einer Prävalenz an der gesamten 
betreuungsberechtigten Bevölkerung von 0,2 Prozent (Typ 1) und 3,9 Prozent (Typ 2) . 
Die Prävalenz der Diabetiker Typ 2 steigt mit zunehmendem Alter an und erreicht Werte von 12,2 
Prozent zwischen 65 und 74 Jahren und 15,8 Prozent ab 75 Jahren. 
Das Durchschnittsalter der diabetischen Bevölkerung liegt bei 39,4 Jahren (Typ 1) vs. 70,4 Jahren (Typ 
2). 

1.3.3. Bösartige Tumore 
Die Inzidenzschätzungen der in der Südtiroler Wohnbevölkerung diagnostizierten bösartigen Tumore 
beziehen sich auf den Fünfjahreszeitraum 2008-2012. 
Für den besagten Zeitraum wurden im Jahresdurchschnitt 1.546 neue Fälle unter den Männern (621 
pro 100.000) und 1.287 unter den Frauen (508,9 pro 100.000) diagnostiziert. Hauttumore 
ausgeschlossen (ICD X: C44) sind für das Jahr 2016 1.687 neue Fälle unter den Männern und 1.376 
neue Fälle unter den Frauen zu erwarten. 
Schließt man die Hautkarzinome aus (ICD X C44), betreffen die am häufigsten, bei den Männern 
auftretenden Tumoren die Lokalisationen Prostata (21,2 Prozent der Fälle), Kolon-Rektum (11,3 
Prozent), Lunge (10,1 Prozent) und Blase (9,0 Prozent). 
Bei den Frauen tritt das Mammakarzinom (25,7 Prozent der Fälle) an erster Stelle unter den Neoplasien 
auf, gefolgt vom Kolon- und Rektumkarzinom (11,7 Prozent), vom Lungenkarzinom (6,0 Prozent), vom 
Melanom (5,0 Prozent) und vom Gebärmutterkörperkarzinom (4,9 Prozent). 
Im Zeitraum 2008-2012 verstarben pro Jahr durchschnittlich 644 Männer an Tumorerkrankungen 
(258,8 Todesfälle pro 100.000 Einwohner) und 548 Frauen (213,8 Todesfälle pro 100.000). Für das 
Jahr 2016 können somit für Südtirol insgesamt 1.347 Todesfälle aufgrund von Tumoren geschätzt 
werden, davon 743 unter den Männern und 604 unter den Frauen. 
Unter den Männern sind die häufigsten Todesursachen aufgrund von Neoplasien das Lungenkarzinom 
(21,9 Prozent der Fälle), das Kolon-Rektum-Karzinom (10,6 Prozent), das Prostatakarzinom (8,8 
Prozent), das Leberkarzinom (7,5 Prozent) und das Magenkarzinom (7,2 Prozent). Bei den Frauen ist 
das Mammakarzinom (12,0 Prozent) für die meisten Todesfälle verantwortlich, gefolgt vom Kolon-
Rektum-Karzinom (10,6 Prozent) und vom Lungenkarzinom (10,1 Prozent). 
 

1.3.4. Onkologische Screenings  
Die onkologischen Screening-Programme verfolgen das Ziel, die Krankheit in vorklinischer Phase oder 
deren Vorläufer in der allgemeinen Bevölkerung oder in einer Untergruppe zu ermitteln. Sie wenden 
sich an eine asymptomatische Bevölkerung, die aufgefordert wird, sich einem Test zu unterziehen. Die 
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Tumore, für welche die Wirksamkeit des Screening-Programms zur Verminderung der Inzidenz und 
Sterblichkeit erwiesen ist, sind das Mammakarzinom und Zervixkarzinom für die Frauen und das Kolon-
Rektum-Karzinom für die Gesamtbevölkerung. 
  
Das für das Zervixkarzinom empfohlene Screening ist der Pap-Test, den Frauen zwischen 25 und 64 
Jahren alle drei Jahre durchführen sollten. Die Wirksamkeit des Screening-Programms ist sowohl durch 
die Reduzierung der Sterblichkeit in den Gebieten, in denen es durchgeführt wird, als auch durch 
spezifische Studien erwiesen. Von den im Jahr 2016 aufgeforderten Frauen nahmen 30,7 Prozent die 
Einladung am Screening-Programm wahr. 
 
Das für das Mammakarzinom empfohlene Screening besteht in einer zweijährlichen Mammographie für 
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Die Teilnahme am Screening-Programm, die auf Einladung 
organisiert wird, reduziert die Wahrscheinlichkeit, an einem Brusttumor zu sterben, bis um 35 Prozent. 
In Südtirol läuft dieses Screening-Programm seit 2003. Von den im Jahr 2016 aufgeforderten Frauen 
nahmen 48,7 Prozent die Einladung am Screening-Programm wahr. 
  
Das Vorsorgeprogramm gegen Dickdarmkrebs hat zwei Ziele: 

• das frühzeitige Erkennen einer Zellveränderung; 
• die Entfernung gutartiger Polypen, um die Entwicklung hin zu einem bösartigen Krebsgeschwür 

zu verhindern. 
Ein Zeichen, welches auf einen Tumor oder einen Darmpolyp hinweist ist die Blutung des letzten 
Darmtraktes, wobei schließlich auch Blut im Stuhl zu finden ist. Die Untersuchung im Rahmen der 
Vorsorge spürt verstecktes Blut im Stuhl auch in geringen Mengen auf, die mit bloßem Auge nicht 
gesehen werden. Sie ist für Personen, welche für Dickdarmkrebs keine anderen Risikofaktoren haben, 
eine der effizientesten Strategien zur Vorsorge. In Südtirol läuft dieses Screening-Programm seit 2012. 
Im Jahr 2016 haben 38,8 Prozent am Screening-Programm teilgenommen. 
 

1.3.5. Vorbeugung von Infektions- und Parasitenerkrankungen 
2016 wurden in der Südtiroler Bevölkerung bis zum 18. Lebensjahr 53.037 Impfungen verabreicht; 
38,8 Prozent waren gesetzlich vorgeschriebene Pflichtimpfungen, 95,9 Prozent waren entweder 
gesetzlich oder empfohlene Impfungen. Die Impfdeckung im Alter von 24 Monaten für die 
Geburtenfolge 2014 liegt auf Landesebene unter dem optimalen Grad von 95 Prozent; noch 
unzureichend ist die Deckung gegen Masern. 
Die Überwachung der Infektionskrankheiten erfolgt auf der Grundlage des Informationssystems der 
Infektionskrankheiten (SMT) und sieht die Miteinbeziehung des behandelnden Arztes (Krankenhaus- 
oder Basisarzt) vor, der die Infektionskrankheit diagnostiziert und sie bei den Diensten für Hygiene und 
Öffentliche Gesundheit des Sanitätsbetriebes meldet. Auf der Grundlage der Ätiopathogenese und 
epidemiologischen Relevanz der Krankheit ergreifen die Bediensteten die angemessensten 
Prophylaxemaßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. 
Im Rahmen der Vorbeugung von Infektions- und parasitären Krankheiten führten die vier Dienste für 
Hygiene und Öffentliche Gesundheit epidemiologische Ermittlungen und/oder Überwachungen in Bezug 
auf spezifische Krankheiten durch: Die zahlreichsten davon betrafen Verseuchungen durch 
Ektoparasiten bzw. Infektionen durch den Virus der Neuen Grippe A/H1N1, Salmonellose, 
Campylobacter, und sonstige Erreger von Lebensmittelvergiftungen. Diese Prophylaxetätigkeit wurde 
im Jahr 2016 bei insgesamt 1.258 Personen durchgeführt. 
Die Prophylaxe gegen Tuberkulose wird auf Landesebene vom Dienst für Pneumologie vorgenommen. 
Im Laufe des Jahres wurden 2.207 Tuberkulin-Hautreaktionstests durchgeführt. Der Rückgang der 
Impfungen hängt im Wesentlichen mit der Änderung der nationalen Gesetzgebung (Gesetz 388/2000) 
und mit den Angaben in den kürzlich abgefassten Leitlinien einiger wissenschaftlicher Verbände 
zusammen, welche die Tuberkulose-Prophylaxe zusätzlich vermindern und sich nur auf einige 
Risikogruppen konzentrieren (Neugeborene oder stark infektionsrisikobehaftete Kinder sowie 
Bedienstete, die in Umgebungen mit hohem Expositionsrisiko arbeiten). 
Eine weitere wichtige Präventionstätigkeit seitens der Dienste für Hygiene und Öffentliche Gesundheit 
ist jenen Personen gewidmet, die beruflich oder privat ins Ausland reisen und sich dadurch 
Infektionskrankheiten zuziehen können, die in den Reiseländern eine hohe Inzidenz aufweisen 
(Amöbenkrankheit, Cholera, Denguefieber, Reisediarrhoe, bakterielle Ruhr oder Shigellose, Gelbfieber, 
typhusartiges Fieber, Malaria). Zusätzlich zur Planung und Verabreichung der Impfungen (die für solche 
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Krankheiten nicht immer möglich sind) sieht die Prophylaxe auch eine gezielte Gesundheitsberatung 
und -aufklärung für Auslandsreisende vor. 
Die Prophylaxe gegen Infektions- und parasitäre Krankheiten sieht auch Desinfektions-, Entwesungs- 
und Rattenbekämpfungsmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen, Wohnungen und Schulen vor. 2016 
wurden im Landesgebiet 588 Desinfektions- und Entwesungsmaßnahmen durchgeführt. 83,3 Prozent 
davon betrafen öffentliche Einrichtungen, die restlichen 16,7 Prozent öffentliche Plätze und 
Privatgebäude. 
 

1.3.6. Lebensmittelsicherheit 
Der betriebliche Tierärztliche Dienst kontrollierte im Laufe des Jahres 2016 insgesamt 2.026 Betriebe, 
bei 740 davon ergaben sich Verstöße. Außerdem führte er durchschnittlich 1,4 Inspektionen in jedem 
kontrollierten Betrieb durch. Der Anteil der nicht regulären Betriebe an der Gesamtzahl der 
kontrollierten beträgt 36,5 Prozent. 
Im Jahr 2016 kontrollierten die Dienste für Hygiene und Öffentliche Gesundheit 1.443 Betriebe, die in 
der Verarbeitung, Verteilung, Gastronomie und im Transport von Lebensmitteln nicht tierischen 
Ursprungs tätig sind: Die Kontrollen betrafen vor allem die öffentliche Gastronomie (53,3 Prozent aller 
kontrollierten Betriebe). Auf Landesebene beträgt der Anteil der Betriebe mit Verstößen an der 
Gesamtzahl der Kontrollierten 44,8 Prozent. 
Die Überwachung der Qualität der für den menschlichen Gebrauch bestimmten Gewässer erfolgt durch 
die Dienste für Hygiene und Öffentliche Gesundheit mit der Unterstützung der Labors der 
Landesagentur für Umweltschutz (Labor für Wasseranalysen und Biologisches Labor), welche 
chemische und mikrobiologische Analysen vornehmen. 
Dabei wird zwischen den Eignungsurteilen der Wasserleitungen und den Kontrollen an diesen 
unterschieden. In Bezug auf die Kontrollen der für den menschlichen Gebrauch bestimmten Gewässer 
der öffentlichen Wasserleitungen ist der Anteil der nicht regulären Wasserproben niedrig: 1,1 Prozent 
für die chemisch-physischen Analysen und 3,2 Prozent für die mikrobiologischen Analysen. 
Die Parameter der häufigsten Grenzwertüberschreitungen betreffen das Eisen (größtenteils aufgrund 
der geringen Mineralisierung unserer Bergwässer, was zur einer Korrosion der Leitungen führt, und 
weniger oft als Folge von Naturphänomenen), Mangan und Arsen (geologischen Ursprungs) und 
manchmal den pH-Wert (zu sauer aufgrund von Wasser mit geringem Mineralgehalt oder zu alkalisch 
infolge der Neutralisierung solcher Wasserarten). 
Überschreitungen in Bezug auf Nitrate, Schwermetalle, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, 
chlorierte Lösungsmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel/Unkrautvertilgungsmittel wurden in den für 
den menschlichen Gebrauch bestimmten Gewässern hingegen nicht verzeichnet. 
 
  



9 
 

2. Prozess und Methode der Zieldefinition 
Die wichtigsten Themen des Vorschlages zu den Richtlinien der Landesregierung für das Jahr 2018 
nach der Methode der “Balanced Scorecard”, welche am 14.09.2017 zwischen dem Ressort Gesundheit 
und der Betriebsdirektion diskutiert worden sind, sind in diesem Dokument alle übernommen, auch 
wenn der diesbezügliche Beschluss durch die Landesregierung noch ausständig ist. Als Fortführung des 
Beteiligungsprozesses und der Führung des Wandels im Sanitätsbetrieb, sind ab April 2017 die 
verschiedenen Ansprechpartner und betrieblichen Verantwortlichen in die Ausarbeitung der 
strategischen Bereiche und der Ziele für den Dreijahreszeitraum 2018 – 2020 einbezogen worden. 
Innerhalb Mai sind die strategischen Themen ausgearbeitet worden, welche mit dem Ressort 
Gesundheit zu besprechen sind. Am 14.06. und 15.06. hat diese Besprechung stattgefunden. Im 
Sommer haben die verschiedenen betrieblichen Verantwortlichen weitere Vorschläge ausgearbeitet.  
Die Aufstellung aller Vorschläge ist gemeinsam mit den BezirksdirektorInnen im Arbeitstreffen vom 
09.10.2017 besprochen und Großteils auch gutgeheißen worden. 
Diese sind anschließend einer Priorisierung durch die Betriebsdirektion nach folgenden drei Kriterien 
unterworfen worden: 

1. Übereinstimmung mit den Programmierungsrichtlinien des Ressorts Gesundheit 
2. Umsetzungswahrscheinlichkeit/Erfolgschance 
3. Ressourcenaufwand 

Es wurden also die Vorschläge ausgewählt, die im Einklang mit den Richtlinien des Ressorts Gesundheit 
sind, eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit/Erfolgschance haben und einen bewältigbaren 
Ressourcenaufwand mit sich bringen oder falls dieser kritisch sein sollte der Aufwand im Verhältnis zum 
Nutzen doch vertretbar ist, sodass der Vorschlag nicht abgelehnt werden musste. 
 
Darüber hinaus nimmt das Planungsdokument offensichtlich auch Bezug auf die einzelnen verfügbaren 
Bereichspläne, wie beispielsweise den Landesplan für die Prävention, die Weiterbildung, die Informatik, 
die Korruptionsbekämpfung und die Transparenz. 

3. Struktur 
Zum Zweck der Abstimmung der verschiedenen Planungs- und Programmierungsdokumente der 
Abteilung für Gesundheit und des Südtiroler Sanitätsbetriebes, ist gegenständlicher Performanceplan 
2018-2020 nach den Vorgaben der von der Landesregierung verabschiedeten Balanced Scorecard (BSC) 
2018 strukturiert. 
Es wurde eine Abstimmung durchgeführt und in großen Teilen ist es gelungen, die Zielvorgaben den 
vorgegebenen Makrobereichen zuzuordnen, wenngleich eine künftige Ausdehnung/Überarbeitung der 
Beschreibung der Makrobereiche vorgeschlagen wird. 
Die vorgesehenen Makrobereiche lauten wie folgt: 
 
A) Weiterentwicklung der Governance durch die Verbesserung der Planung und Kontrolle  
B) Entwicklung der Informationssysteme und der Unterstützung durch die Informatik 
C) Reorganisation der Dienste, der Prozesse und der Leistungen 
D) Gesundheitsziele und Ziele zur Optimierung der klinischen Führung (Qualität, Angemessenheit und 
Riskmanagement) 
E) Entwicklungsziele und Betriebsqualifizierung 
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4. Ziele 
 

4. A) Weiterentwicklung der Governance durch die Verbesserung 
der Planung und Kontrolle  

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb beabsichtigt die eigene Organisation und die Leistungserbringung durch die 
Verantwortung und Beteiligung möglichst vieler Mitarbeiter, welche die Dienstleistungen am 
Patienten/Bürger erbringen zu verbessern. 

Dieser ist auf die stetige Verbesserung der Qualität der eigenen Dienste und die Erreichung-Beibehaltung 
der hohen Betreuungsstandards ausgerichtet und regt die Schaffung einer die berufliche Exzellenz 
fördernden Umgebung an. 

Betriebsordnung 
Umsetzung der Betriebsordnung für den Teil betreffend den Verwaltungsbereich und Ausarbeitung des 
Teils bezüglich des Gesundheitsbereichs. Verbesserung der Klarheit in den Prozessen und den 
Verantwortlichkeiten sowohl für die MitarbeiterInnen als auch für die BürgerInnen 
 
Zertifizierbarkeit der Bilanz (Projekt PAC=percorso attuativo di certificabilità) 
Mit Beschluss Nr. 213/2016 hat die Landesregierung den Durchführungspfad für die Zertifizierbarkeit der 
Bilanz des Sanitätsbetriebes im Dreijahreszeitraum 2017 - 2019 genehmigt. Mit Beschluss des 
Generaldirektors Nr. 534/2016 wurde Ernst & Young als externer Partner mit der Begleitung und 
Vorbereitung des Betriebes auf die Bilanzzertifizierung beauftragt. Im Jahr 2017 wurde zusammen mit 
Ernst & Young die Organisationsstruktur des Betriebes, der Stand der internen Kontrollen, der 
Informatikbereich, der Stand der Risikoerhebung und -bewertung, sowie die Buchhaltungs- und 
Verwaltungsprozeduren analysiert. Am Ende des Dreijahreszeitraumes sollen die Voraussetzungen für die 
Zertifizierung der Betriebsbilanz geschaffen sein. 
Durch die Formalisierung und Standardisierung der Verwaltungsprozesse werden die Verwaltungsabläufe 
vereinheitlicht, beschleunigt und die Qualität der Daten und der Ergebnisse wird sichergestellt. Außerdem 
ist die interne Kontrolltätigkeit und die Zertifizierbarkeit der Betriebsbilanz gewährleistet. 
 
Überarbeitung des Abkommens mit Federfarma 
In Anbetracht der Zusammenarbeit zwischen dem Sanitätsbetrieb und dem Netz der Apotheken auf dem 
Territorium ist die Überarbeitung des Abkommens mit „Federfarma“ vorgesehen, womit das Ziel verfolgt 
wird, die von den Apotheken dem Bürger angebotenen Dienste betreffend die Medikamentenverteilung zu 
verstärken und mit der Verteilung der Heilbehelfe für Diabetiker zu beginnen. Darüber hinaus ist auch der 
Abschluss einer Vereinbarung/Konvention vorgesehen, welche die Dienste der Vormerkung von 
Gesundheitsleistungen, das Ticketinkasso und die Abholung von Befunden in den Apotheken zum 
Gegenstand hat (Dienstapotheken). 
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4. B) Entwicklung der Informationssysteme und der 
Unterstützung durch die Informatik 

Um den Herausforderungen, welche uns erwarten, angemessen begegnen zu können, ist es notwendig, 
innovative Wege zu beschreiten. Hier kommt die Informationstechnologie ins Spiel, welche eine Vielzahl 
von Möglichkeiten anbietet, auch hinsichtlich der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung: vom Abholen 
des Befunds, über die Vormerkungen bis zu einer integrierten digitalen Patientenakte, welche den 
Bürger/die Bürgerin von der Geburt bis zum Ableben begleitet. 
 
Zusammenfassend verfolgt der Betrieb folgende strategische Ziele: 

- Den Patienten in das Zentrum des Organisations- und Informationssystems zu stellen, durch das 
Reengineering der klinisch-sanitären Prozesse und der Realisierung eines hervorragenden 
Gesundheitsinformationssystems, welches mittelfristig zur Digitalisierung der Prozesse befähigt;  

- Eine starke technologische Innovationskomponente für den Point of Care einzuführen als realer 
Beitrag zur klinischen und therapeutischen Tätigkeit, für den Informationsaustausch zwischen den 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, zur Unterstützung der Entscheidungen, der Diagnosen und 
des therapeutischen Prozesses; 

- Die Effektivität der Behandlungen, das Risikomanagement des Betriebes, die Effizienz der 
beteiligten Gesundheitsprozesse, und die gesamte Qualität des Dienstes entscheidend zu 
verbessern; 

- Die Effektivität und Effizienz der internen Verwaltungs- und Führungsprozesse zu verbessern.  
 
Es ist die Erarbeitung folgender Planungsdokumente vorgesehen: 

- ICT-Masterplan 2019 - 2021 oder 2019-2023 innerhalb 30.09.2018 
- ICT-Umsetzungsplan 2019 innerhalb 31.10.2018 

 
Es sind unter anderem folgende konkrete Projekte vorgesehen: 

- Dematerialisierte Verschreibung von ambulanten Fachleistungen; 
- Einheitliche landesweite Vormerkstelle (ELVS); 
- Dematerialisierte Verschreibung von "Hilfsmitteln" (Heilbehelfen) und integrierte Betreuung; 

prothetische Versorgung; 
- Digitalisierung der Verfahren der Leistungsabteilung; 
- Umsetzung einer integrierten Impfanagrafik; 
- Umsetzung eines betrieblichen Systems zur Aufnahme-Entlassung-Verlegung (Ammissione-

Dimissione-Trasferimento =ADT) und Erfüllung der Richtlinien für den neuen 
Krankenhausentlassungsbogen (KEB) im Krankenhausbereich sowie Implementierung des 
entsprechenden neuen Krankenhausentlassungsbogen-Datenflusses; 

- Klinische und dokumentierte Überwachung von Patienten, Umsetzung eines “patient desease 
management system” (PDMS)- im Südtiroler Sanitätsbetrieb (Intensivmedizin, Anästhesie und 
Neugeborenenintensivstation); 

- Nachverfolgbarkeit der Medikamente und Heilbehelfe im stationären und ambulanten Bereich; 
Nachverfolgbarkeit der Medikamente und Heilbehelfe, welche von vertragsgebundenen Apotheken 
verteilt werden; 

- Informatisierung der Online-Dienste (Befund und Bezahlung) für den Bürger. Dienst für den 
Bürger, um mittels PagoPA (elektronische Zahlungen gegenüber der öffentlichen Verwaltung) 
offene Positionen (Ticket und Rechnungen) zu bezahlen und die eigenen Befunde abrufen zu 
können; 

- Einführung einer App für die Bürger “Sabes vicino a te” welche die Funktionalitäten der 
Internetseite repliziert; 
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4. C) Reorganisation der Dienste, der Prozesse und der 
Leistungen 

Im Rahmen der Reorganisation ist vor allem die stufenweise Implementierung des 
Landesgesundheitsplanes 2016 - 2020 im klinischen und Betreuungsbereich vorgesehen. 
 
Bereiche der Vorsorge 
Im Bereich der Vorsorge sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

- Vorsorge und Gesundheitsförderung durch Gesundheitskommunikation  
- Aktualisierung des Landespräventionsplanes 2016 - 2018; Ausdehnung auf das Jahr 2019 und 

Ausarbeitung des Landespräventionsplanes 2020 - 2025 
- Reorganisation des Präventionsdepartements 
- Reduktion der Infektionen durch die Erhöhung der Durchimpfungsrate mittels Ausdehnung des 

Impfangebotes für alle Altersgruppen 
- Maßnahmen zur Erhöhung der Beteiligung an den Screening-Programmen für Diabetes Typ 2 und 

am Mammografie-Screening 
- Festigung des Projektes „Switch“ um die Angemessenheit der Zugänge zu den 

Rehabilitationsdiensten zu verbessern, die Zunahme der Wartelisten der Rehabilitationsdienste zu 
lindern und die Rehabilitationstätigkeit weitest möglich dem Wohnort der Patienten anzunähern 

 
Festigung und Stärkung der territorialen Betreuung und Betreuung von chronischen 
Krankheiten 
Im Bereich der Festigung und Stärkung der territorialen Betreuung sind vorgesehen: 

- Einrichtung einer Betriebsfunktion, die sich mit der Entwicklung des Territoriums und der 
Integration mit der Basismedizin befasst 

- Schaffung von Gemeinschaftspraxen in „Formen der vernetzten wohnortnahen Gruppenmedizin“ 
zwischen Ärzten für Allgemeinmedizin und/oder Kinderärzten freier Wahl 

- Implementierung des Pilotprojektes betreffend die Schaffung der multidimensionalen 
Bewertungseinheit um die Angemessenheit der Betreuung und Pflege zu gewährleisten 
(Allgemeinmedizin, Krankenpflege, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten 

- Implementierung des Planes betreffend der Chronifizierungen zwecks Vorbeugung des Auftretens 
und der Verbreitung von chronischen Leiden und Gebrechlichkeiten und zur Reduktion von 
Morbiditäten, Behinderungen und Sterblichkeit 

- Förderung der beziehungsbasierten Pflege und der Implementierung des Family System Nursing 
um ein für die Gesundheit des Patienten förderliches Umfeld zu schaffen, die Kontinuität, die 
Betreuungsqualität- und Sicherheit sowie die Zufriedenheit des Patienten zu verbessern 

- Einführung des ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) als 
validiertes und berufsgruppenübergreifendes Referenzsystem zur Verbesserung der Orientierung 
am Patienten, unter Berücksichtigung der biologischen-psychologischen-sozialen Einheit und der 
Lebensbedingungen der betreuten Person in den Abteilungen für Rehabilitation des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes 

- Palliativbetreuung – Schaffung eines Netzes für die Palliativbetreuung von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. 

 
 
 
Netzwerk der Dienste 
Um einen berufsgruppenübergreifenden Ansatz und die Betreuungskontinuität zu gewährleisten wird 
beabsichtigt, das Netzwerk der Krankenhaus- und territorialen Dienste sowie auch der sozio-sanitären 
Dienste zu intensivieren. 
 
In diesem Bereich sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

- Verbesserung des Netzwerkes der Diabetes-Dienste 
- Schaffung eines Betreuungsnetzes mit kognitiven Beeinträchtigungen 
- Netzwerk des Betreuungspfades rund um die Geburt 
- Ausarbeitung und Implementierung eines abgestimmten Leistungsprofils zwischen den 

Abteilungen und Dienste der sieben öffentlichen Krankenhausstandorte in Übereinstimmung mit 
den Vorgaben des Landesgesundheitsplanes. Unter anderem sind vorgesehen: plastische 
Chirurgie, Handchirurgie, Venenerkrankungen, Schulterprothesen und die Definition und 
Implementierung eines einheitlichen Portfolios der Laborleistungen in den 
Grundversorgungskrankenhäusern. Dies um die Betreuungsstandards zu verbessern und zu 
homogenisieren und die Gesundheitsbetreuung mittels eines landesweiten koordinierten und 
miteinander verbundenen Krankenhausnetzes zu gewährleisten 

- Maßnahmen zur Reorganisation der Abteilungen für Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie und die 
Notaufnahme in den sieben Krankenhäusern zum Zwecke der Verbesserung des Zuganges zu den 
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Leistungen, deren Qualität und der Betreuungssicherheit sowie der Verbesserung der Nutzung der 
beruflichen Fähigkeiten der Mitarbeiter und die Zufriedenstellung des Patienten mittels schlanker 
Prozesse mit der Person als Mittelpunkt 

- Weiterführung der klinischen Vernetzung im onkologischen Bereich, um die Betreuungs- und 
Lebensqualität der Patienten zu verbessern und die Überlebensrate zu erhöhen 

- Reorganisation und Optimierung der radiologischen Dienste betreffend der Modalitäten der 
Vormerkung und der Befundung und Integration der Vormerkung in den vertragsgebundenen 
Strukturen 

- Definition der Zusammenarbeit zwischen dem Dienst für Abhängigkeitserkrankungen, dem Dienst 
und der Abteilung für Kinder- und Jungendpsychiatrie und dem psychologischen Dienst aufgrund 
der gestiegenen Anzahl an jungen Konsumenten von legalen und illegalen Suchtstoffen. Um 
selbigen eine optimale Betreuung und Behandlung zu gewährleisten ist es sinnvoll, dass die 
vorgenannten Dienste in verstärktem Maße innerhalb eines definierten Netzwerkes 
zusammenarbeiten 

- Definition der Versorgung von Personen mit autistischer Spektrumsstörung (ASD) im 
Erwachsenenalter. Um eine erhöhte Kontinuität und Integration zwischen der verschiedenen 
Maßnahmen zu erreichen, ist ein globales, multidimensionales und integriertes Konzept 
notwendig, das sämtliche Lebensabschnitte der Person, von der frühen Kindheit bis ins 
Erwachsenenalter, notwendig. 
 

Akkreditierungsbereiche 
Ein gemeinsames Ziel aller Labore des Südtiroler Sanitätsbetriebes, einschließlich der Mikrobiologie, ist 
die Akkreditierung gemäß den ISO 15189 Kriterien. 
 
Einrichtung und/oder Festigung von einigen betrieblichen Funktionen 

- Betrieblicher rheumatologischer Dienst an drei Standorten  
 

Optimierung der Betreuung von Asylwerbern und Flüchtlingen mit psychischen Störungen: 
Die Zunahme des Zustromes von Immigranten, der in den letzten Monaten zu beobachten war, hat zu 
einer Zunahme der Anzahl der Patienten und der Komplexität in den verschiedenen fachärztlichen 
Ambulanzen in den vier Gesundheitsbezirken geführt. In allen Gesundheitsbezirken hat die Anzahl der 
Asylwerber zugenommen. Dies bringt eine sprachliche und kulturelle Problematik mit sich. Gegenwärtig 
befassen sich die Psychiater des Gesundheitsbezirkes Bozen in erster Linie mit Patienten welche unter 
akuten post-traumatischen Störungen und anderen psychischen Krankheiten auf drei Ebenen leiden: 

1. Ebene: Früherkennung der psychischen Störung bereits zum Zeitpunkt der Ankunft der Migranten 
2. Ebene: Akutbetreuung im Krankenhaus 
3. Ebene: Betreuung der beim nationalen Gesundheitsdienst (SSN) eingeschriebenen Migranten 

mittels der Zentren für psychische Gesundheit (ZPG) auf Landesebene in den Aufnahmezentren 
der zweiten Ebene. 

 
Gesamtheitliches Ziel: 

- Verbesserung der institutionellen Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Diensten um den 
Patienten eine umgehende fachärztliche Betreuung zukommen zu lassen 

- Übergabe der Fälle zwischen den Sanitätsdiensten beim Übergang vom Erstaufnahmezentrum in 
die Aufnahmezentren der zweiten Ebene 

- Ausarbeitung eines Weiterbildungsplanes für die Mitarbeiter der Sozialdienste  
- Projekte zur kulturellen Sensibilisierung und der Gesundheitsförderung sowie zu Themen wie 

Gewalt, Abhängigkeit, weibliche Identität. Fokussierung auf die Sexualerziehung und Prävention 
des Alkoholmissbrauchs.  

 
 
Zentrum für klinische Forschung und Versorgungsforschung Sanitätsbetrieb Südtirol (SABES) 
 
Ziele Forschung 2018-2020: 

1. Sammlung aller in PubMed erschienenen Publikationen des Sanitätsbetriebes, der 
Pressemitteilungen und der besten veröffentlichten Beträge des eigenen Mediums (one) 

2. Jährlicher ECM Kurs (Educazione Continua in Medicina) in medizinischer Statistik und 
Durchführung klinischer Studien  

3. Ankauf von Lizenzen einer Statsitik-Software, welche es den forschenden Ärzten erlaubt, ihre 
Daten auszuwerten und zu präsentieren 

4. Zusammenarbeit mit der Medical School in Hall in Tirol & Tiroler Landeskrankenanstalten 
TILAK (Prof. Dr. Christian Wiedermann) 

5. Zusammenarbeit mit der IMREST (Interdisciplinary Medical Research and Science South 
Tyrol) Gruppe mit Förderung eines Jährlichen Kongresses in dem die Forschung im 
Sanitätsbetrieb dargestellt wird 
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6. Beteiligung und Unterstützung des Internationalen Wissenschaftstreffens: Südstern Health 
and Science Symposium (wie bisher erfolgt) 

7. Vertragliche Regelung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der EURAC und der 
Claudiana. Sondierung weiterer Forschungszusammenarbeit mit der Universität Bozen, Eco-
Research und Laimburg 
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4. D) Gesundheitsziele und Ziele zur Optimierung der klinischen 
Führung (Qualität, Angemessenheit und Riskmanagement) 

In diesem Bereich sind vor allem die Maßnahmen zur Verbesserung der Angemessenheit und zum Abbau 
der Wartezeiten angeführt. 
 
Abbau von Wartezeiten 
Für den Abbau von Wartezeiten, werden gemeinsam mit den Klinikern Aktionen und Zugangskriterien zur 
Verbesserung der Angemessenheit definiert. Festlegung von homogenen Inhalten und Zeiten für die 
fachärztlichen Leistungen (Erstvisiten) auf Betriebsebene für folgende Fachbereiche: Neurologie, 
Physiatrie, Dermatologie und Radiologie. (Siehe Landesgesundheitsplan 2016 – 2020, Kapitel 5.2.1 und 
den Plan zur „Führung“ der Wartezeiten in Südtirol 2016 – 2020). Hierzu sind folgende Aktionen 
vorgesehen: 
 

1. Überarbeitung und Aktualisierung der klinischen Prioritäten nach dem System der 
homogenen Gruppierungen von Wartezeiten (“Sistema dei raggruppamenti d'attesa 
omogenei (RAO)“) 

Das Modell der homogenen Gruppierungen der Wartezeiten (RAO) und die klinischen Betreuungspfade 
haben das Ziel Anfragen von nicht dringenden Leistungen in klinisch angemessenen Zeiten zu erbringen. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit die Gruppierungen der homogenen Gruppen von Wartezeiten für die 
Erstvisiten zu überarbeiten, die mit Beschluss der Landesregierung festgelegt sind und in den 
Fachbereichen, die noch fehlen neue Kriterien auszuarbeiten.  
 

2. Führung der Vormerklisten: Vormerkung der ambulanten Tätigkeit in einer 
einheitlichen Plattform 

Der Betrieb beabsichtigt auf Betriebsebene Zeiten und Inhalte (Zusatzleistungen) als Standards für die 
fachärztlichen ambulanten Leistungen festzulegen.  
 

3. Aktivierung von neuen Vormerkkanälen 
Das gesetzesvertretende Dekret vom 3. Oktober 2009, Nr. 153, zeichnet ein neues Modell der 
Apotheken: die “Dienstleistungsapotheken”. Unter den neuen Diensten sieht das gesetzesvertretende 
Dekret auch die Vormerkung von fachärztlichen ambulanten Leistungen über die territorialen Apotheken 
vor. Der Sanitätsbetrieb beabsichtigt diese zu aktivieren.  
 
Angemessenheit, Qualität und Sicherheit 
Im Bereich der Angemessenheit, der Qualität der Leistungen und der Patientensicherheit sieht Absatz 522 
des Stabilitätsgesetztes 2016 vor, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb ein Überwachungssystem zur 
Behandlungstätigkeit und deren Qualität in Bezug auf den “Piano Nazionale Esiti (PNE)” einrichtet. 
 
Verlagerung von Leistungen 
Hierzu sind die klinischen Bereiche auszuwählen, in welchen die Verlagerung von Leistungen vom 
ordentlichen stationären Aufenthalt in ein weniger aufwändiges Setting möglich ist, auch über die 
Intensive Kurzbeobachtung und den Ausbau des Day Service über die Ausarbeitung von neuen 
komplexen ambulanten Leistungspaketen (Percorsi ambulatoriali complessi = PAC). Siehe auch im 
Landesgesundheitsplan 2016 – 2020, Kapitel 7.3) 
 
Angemessenheit der Medizinprodukte und der Medikamente 
Im Bereich der Medizinprodukte wird die Vereinheitlichung derselben und die Ausarbeitung eines 
betriebsweiten Produktkataloges angestrebt, welcher für die Planung der zukünftigen Ankäufe sowie für 
alle Nutzer zur Verfügung stehen soll. Zudem soll eine Prozedur für die Einführung von neuen 
Medizinprodukten definiert werden.  
Das Projekt sieht vor, dass Apotheker mit dem Pflege- und ärztlichen Personal, ausgehend von der 
Ministeriellen Empfehlung Nr. 17 des Jahres 2014 (Raccomandazione per la riconciliazione della terapia 
farmacologica) den Prozess der Medikationsanalyse und des Medikationsmanagements standardisieren 
und dieser Standard zunächst in ausgewählten Abteilungen mit besonders fragilem Patientengut 
umgesetzt wird. Dabei soll die Angemessenheit der Verschreibung mit validierten Kriterien analysiert 
werden, mit dem Ziel, den Grad an potentiell inadäquaten Medikationen zu reduzieren, sowie die 
Fehlerhäufigkeit an den Versorgungsschnittstellen zu reduzieren, um damit die Patientensicherheit und 
die Compliance zu erhöhen. 
 
Critical Incident Reporting System (CIRS) 
Das Critical Incident Reporting System (CIRS) ist ein nicht-punitives Berichtsystem, welches in 
diesbezüglich konsolidierten Krankenhäusern, einen fundamentalen Baustein bildet um Risiken zu 
vermindern. Es ermöglicht, ein umfassendes Bild der eigenen Struktur in Bezug auf das klinische Risiko 
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zu zeichnen. Im Triennium 2018-2020 ist die Fortführung der Pilotphase, welche 2017 begonnen hat und 
die erste Rolloutphase für weitere Abteilungen und Dienste, vorgesehen. Es ist auch die Implementierung 
von Verbesserungsmaßnahmen auf betrieblicher sowie Abteilungsebene zur Steigerung der 
Patientensicherheit vorgesehen. 
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4. E) Entwicklungsziele und Betriebsqualifizierung 
Das Wissen und die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die wichtigste Ressource für die 
Qualität, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Gesundheitsdienste. Neben der Kontinuierlichen 
Verbesserung der Kompetenzen des bereits beschäftigen Personals mittels laufender Aus- und 
Weiterbildung stehen Neugewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die 
Sicherung ihrer Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt der betrieblichen 
Personalpolitik. Über die Personalentwicklung hinaus hat auch die Betriebskultur erhebliche Auswirkungen 
auf die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. 
 
Bestimmung der Ausstattung des betrieblichen Stellenplanes 
Der Absatz 541 des Stabilitätsgesetzes 2016 sieht eine Überarbeitung der Stellenpläne vor, um die 
Bestimmungen des europäischen Arbeitszeitgesetzes einzuhalten und gleichzeitig die Betreuungsebenen 
effizient, wirksam und sicher zu garantieren.  
 
Personal- und Kompetenzentwicklung 
Implementierung und Umsetzung des Masterplanes zur Personalentwicklung. Aufgrund des 2017 
verabschiedeten Master- und Umsetzungsplanes zur Personalentwicklung werden die Schritte in den 
Jahren 2018–2020 umgesetzt bzw. eingeführt um eine nachhaltige integrierte Personalentwicklung im 
Südtiroler Sanitätsbetrieb zu gewährleisten.  
 
Betriebskultur und Mitarbeiterkommunikation 
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb befindet sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Nachdem der 
Mensch der Ort des Wandels ist (Senge, Davenport), sind die bevorstehenden Veränderungen in erster 
Linie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Südtiroler Sanitätsbetriebs umzusetzen. Folglich 
muss „über die strukturellen und strategischen Maßnahmen hinaus auch an einer landesweit einheitlichen 
Betriebskultur gearbeitet werden, die ein klares Bild des künftigen Sanitätsbetriebes bereithält, die 
Motivation des Personals fördert und Offenheit und Veränderung impliziert“ (siehe Landesgesundheitsplan 
2016-2020, Kapitel 12.4).  
Eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine vertrauensbasierte, offene Betriebskultur werden durch 
fortlaufende Kommunikation, Informationskampagnen, internen und externen Wissensaustausch und eine 
kontinuierliche persönliche und fachliche Weiterentwicklung gefördert. Dies sichert nachhaltig die Effizienz 
und Zufriedenheit der Betreuten. 
Die im Dreijahresplan festgelegten Maßnahmen werden umgesetzt und die Fortschreibung für 2020 
geplant. 
 


